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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.2003

Norm

ABGB §896

AVRAG §6 Abs2

Rechtssatz

Unter der Voraussetzung, dass die Beschäftigungsdauer beim Veräußerer bereits drei Jahre erreicht hat, haftet der

Veräußerer bei Abfertigungsansprüchen für jenen Betrag, der dem 5ktiven Abfertigungsanspruch im Zeitpunkt des

Betriebsüberganges entspricht. Das bedeutet, dass der vom Dienstnehmer in Anspruch genommene "Erwerber" vom

"Veräußerer" die im Betriebsübergangszeitpunkt zustehende Abfertigung verlangen kann, was auch 100 % der

Abfertigung entsprechen kann, wenn nach Betriebsübergang kein "Dienstalterssprung" mehr eingetreten ist. Auch der

Umstand, dass Abfertigungsansprüche bei einer einvernehmlichen Au;ösung eines Dienstverhältnisses vereinbart

werden, schließt eine Veräußererhaftung nach § 6 Abs 2 AVRAG nicht aus.
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